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 SHGT-Förderbrief Nr. 102 

Kurzfristiges Investitionsprogramm für Ganztagsschulen 

 
Der Bund will den von ihm geplanten Ausbau der Ganztagsschulen im Zuge des 
Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes (siehe info-intern Nr. 180/20) beschleu-
nigen und hat dafür während der Sommerferien mit den Ländern über die Ausgestal-
tung eines Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganz-
tagsbetreuung für Grundschulkinder verhandelt.  
 
Daneben verhandeln Bund und Länder über die Ausgestaltung eines Rechtsanspru-
ches auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen und des vom Bund dafür geplanten 
Investitionsprogramm für Ganztagsschulen im Umfang von 2 Mrd. Euro. Dabei ist 
aus kommunaler Sicht und aus Sicht der Länder entscheidend, dass sich der Bund 
künftig in erheblichem Umfang an die Betriebskosten der Ganztagsschulen beteiligt. 
Diese Verhandlungen werden in den kommenden Wochen fortgeführt.  
 
Der Bund will diese Verhandlungen nicht abwarten und stellt dafür weitere 1,5 Mrd. 
Euro zur Verfügung. Damit soll sehr kurzfristig der Ausbau der Ganztagsbetreuung 
von Schulkindern beschleunigt und ein Konjunkturimpuls gesetzt werden. Davon 
werden 750 Mio. Euro im Rahmen eines ersten Zuschussprogramms umgesetzt. 
 
Folgende Eckpunkte des Investitionsprogramms sind hervorzuheben: 

 Vorhaben müssen bis zum 31 Dezember 2020 begonnen und die Fördermittel 
müssen bis zum 30. Juni 2021 verausgabt sein. Vorzeitiger Maßnahmenbeginn 
ist nach dem 17. Juni 2020. 

 Für diese erste Tranche der Bundesförderung erhält Schleswig-Holstein 25,5 Mio. 
Euro. Das Land übernimmt die vom Bund vorgeschriebene Kofinanzierung von  
30 % vollständig und stellt dafür 11 Mio. Euro zur Verfügung. 
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 In dem genannten Förderzeitraum stehen daher in Schleswig-Holstein Zuschüsse 
für eine 100 %ige Förderung von Bund und Land in Höhe von 36,5 Mio. € zur 
Verfügung. 

 Ziel ist es, zusätzliche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grund-
schulkinder zu schaffen und bestehende Ganztagsangebote qualitativ weiterzu-
entwickeln.   

 Umfasst sind alle Angebote der Bildung, Erziehung und Betreuung von Grund-
schulkindern in Kindertageseinrichtungen, kommunalen Betreuungsangeboten 
und Grundschulen (gebundene, teilgebundene oder offene Ganztagsschulen). 

 Der Katalog förderfähiger Maßnahmen ist breit angelegt und umfasst 
 

1. Investive Begleitmaßnahmen zur Vorbereitung und Planung (Leistungen Drit-
ter außerhalb der Verwaltung), Beräumung und Erschließung von Grundstücken, 
insbesondere auch durch Versorgungsanlagen, Ankauf von Grundstücken, soweit 
diese Maßnahmen in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Baumaßnahme 
zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote stehen, 
 
2. Baumaßnahmen, zu denen 

o Umwandlungsmaßnahmen, für die keine über eine Genehmigungsplanung 
zur Nutzungsänderung hinausgehenden Architekten- und Ingenieur-
leistungen erforderlich sind, 

o Modernisierungs-, Sanierungs-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen 
sowie der Erwerb von Gebäuden einschließlich der energetischen Sanie-
rung, 

o Neubaumaßnahmen als selbständig nutzbare Bauwerke, 
o Investive Begleitmaßnahmen, soweit sie in unmittelbarem Zusammen-

hang mit den vorstehend genannten Baumaßnahmen stehen und von Drit-
ten (außerhalb der Verwaltung) erbracht werden (z.B. Architekten- und 
Gutachterleistungen für das Verfahren zur Baugenehmigung, Entwässe-
rungsplanung, Grundrisszeichnung, statische Berechnung, Nutzflächen- 
und Kubaturberechnung, Wärmeschutznachweis, Angaben über Abstands-
flächen, Nachweis über Versorgungs- und Entsorgungsanlagen) 

 
zählen, 

 
3. Ausstattungsinvestitionen in Aufenthaltsbereichen, im Küchen- und Sanitär-
bereich sowie Außenflächen einschließlich deren Beschaffung, Aufbau und Inbe-
triebnahme, ins-besondere Mobiliar, Spiel- und Sportgeräte, Fahrzeuge, die die 
Nutzung anderer Ange-bote im Sozialraum ermöglichen und der Kooperation mit 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, des Sports oder der kulturellen Bildung die-
nen, und Maßnahmen, die der Verbesserung der Hygienebedingungen dienen 
(z.B. Reinigungs- und Desinfektionsvorrichtungen, separate Toiletten, mobile 
Trennwände), soweit sie der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen für 
Grundschulkinder oder der qualitativen Verbesserung der Betreuungsumgebung 
mit der Zielrichtung der Herstellung einer zeitgemäßen Ganztagsbetreuung die-
nen. 
 

 Das Bildungsministerium wird kurzfristig eine Förderrichtlinie erstellen, die das 
weitere Verfahren zur Antragstellung enthält. 

 Die Abwicklung des Programms soll durch die Investitionsbank Schleswig-
Holstein erfolgen. 
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Klar ist schon jetzt, dass weitere Investitionsmittel des Bundes für den Ausbau der 
Ganztagsbetreuung folgen werden. Offen sind jedoch Zeitpunkt und die Konditionen.  
 
Zur Inanspruchnahme des hier beschriebenen aktuellen Investitionsprogramms zum 
beschleunigten Infrastrukturausbau sollten sich alle kommunalen Schulträger, die 
einen förderfähigen Bedarf haben und eine fristgerechte Antragstellung bzw. Abwick-
lung der Maßnahme sicherstellen können, sehr kurzfristig auf eine entsprechende 
Antragstellung vorbereiten. 
 
Über die weitere Entwicklung, insbesondere über die Aufstellung der Förderrichtlinie 
des Landes, werden wir fortlaufend informieren. 
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